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2 Vorwort 

 

Vorwort 

Die Beschäftigung mit dem modernen Staat gehört aus mehreren Gründen zum Kernthema 
der Politikwissenschaft:  

Zum einen ist der Staat die Form der Herrschaft, die sich im Laufe der Geschichte als die 
erfolgreichste durchgesetzt hat. Zum anderen findet Politik im Sinne der friedlichen Bewäl-
tigung gesellschaftlicher Konflikte größtenteils innerhalb der Staaten statt. Drittens sind 
Staaten Akteure in der internationalen Politik. Viertens erleben wir gegenwärtig einen tief 
greifenden Wandel des modernen Staates, und das Verständnis dieses Wandels ist für alle, 
die sich wissenschaftlich mit Politik auseinander setzen, von grundlegender Bedeutung. 
Dies sind nur einige der Gründe, die für die hohe Relevanz des Themas sprechen, das in 
diesem Studienbrief behandelt wird. 

Der vorliegende Kurs beruht auf der aktualisierten zweiten Auflage meines Lehrbuchs „Der 
moderne Staat“, das 2008 im Oldenbourg-Verlag erschienen ist. Studierenden, die sich ver-
tiefend mit dem Thema Staat befassen wollen, wird empfohlen, zusätzlich dieses Buch he-
ranzuziehen, denn um den Umfang dieses Textes im angemessenen Rahmen zu halten, wa-
ren erhebliche Kürzungen des Ausgangstexts erforderlich. 

Der Kurs verfolgt nicht das Ziel, eine spezifische Staatstheorie darzustellen, wohl aber eine 
spezifische Sichtweise, die in der Einleitung skizziert wird. Im Wesentlichen sollen aber 
Analyseinstrumente vermittelt werden, die diejenigen nutzen sollten, die sich politikwis-
senschaftlich mit dem Staat befassen. Darüber hinaus sollen Studierende durch die Lektüre 
des Kurses lernen, den komplexen Begriff des modernen Staates besser zu verstehen. Die-
ser gehört zu einem der schwierigsten Begriffe unseres Fachs. 

Frau Sara Göttmann hat mich bei der Bearbeitung des Manuskripts unterstützt. Dafür be-
danke ich mich bei ihr. 

 

Hagen, im September 2010 Arthur Benz 
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6  Einleitung 

Einleitung 

Der Terminus Staat gehört zu den Begriffen, die wir ständig gebrauchen, von de-
nen wir ungefähr wissen, was gemeint ist, die aber sehr schwer präzise zu definie-
ren sind. In Verwendungskontexten lässt sich sein Gehalt oft einigermaßen er-
schließen, so dass eine Verständigung möglich ist: Wenn man über die 
„Staatsangehörigkeit“ diskutiert, geht es um die Frage, wer Mitglied eines be-
stimmten Staates (etwa der Bundesrepublik Deutschland) ist oder werden kann. 
Die „Mitgliedstaaten“ der EU können präzise benannt werden. Andere Wortver-
bindungen sind nur scheinbar klar und lassen bereits die Probleme des Staatsbeg-
riffes erkennen. Wenn etwa der Ausdruck Verstaatlichung verwendet wird, ver-
steht man diesen meistens als Gegenteil von „Privatisierung“. Damit ist aber noch 
nicht klar, in welcher Form der Staat in „verstaatlichten“ Unternehmen tätig wird. 
Wie hoch die Staatsverschuldung ist, hängt nicht nur von statistischen Messungen 
ab, sondern auch davon, wie man den Staat definiert. In diesem Fall hat man noch 
den Vorteil, dass uns eine amtliche Definition des Statistischen Bundesamtes 
Auskunft über die Abgrenzung des Sektors Staat in der Statistik gibt. Andere 
Länder verwenden aber davon abweichende Begriffe. Bei der Abgrenzung von 
Staatsaufgaben hilft uns die amtliche Definition aber nicht. Was hierzu zu rechnen 
ist, darüber besteht keineswegs Konsens, und zwar nicht nur, weil strittig ist, wel-
che Aufgaben der Staat erfüllen soll, sondern auch, weil die Antwort auf diese 
Frage vom Staatsverständnis abhängt. Und wenn wir im Grundgesetz lesen: „Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus“ (Art. 20 Abs. 2), können wir damit eine Vor-
stellung über die Stellung des Volkes im demokratischen Staat verbinden, wissen 
aber nicht genau, was diese Staatsgewalt bedeutet.  

Begriffliche  
Unschärfen… 

Im Alltag können wir uns auch mit vagen Benennungen verständigen. Schon in 
politischen Debatten stellt man immer wieder fest, dass der Staatsbegriff zu Miss-
verständnissen Anlass gibt. Wenn wir Wissenschaft betreiben, kommen wir um 
eine Klärung des Konzeptes nicht herum. Nach einer präzisen Definition sucht 
man hier aber vergeblich. In der Literatur findet man unterschiedliche Vorschläge 
– David Easton (1981: 306) vermutete schon 1981, dass es 140 oder mehr Defini-
tionen gibt –, die sich allerdings nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen 
lassen (Anter 1995: 19-21). „Den Staat zu definieren, ist eine nahezu unlösbare 
Aufgabe“ (Boudon/Bourricaud 1992: 540). Deswegen behelfen sich die meisten 
Autoren mit Umschreibungen des Phänomens, die für ihre jeweiligen Untersu-
chungszwecke geeignet erscheinen. 

Das gilt auch für die Politikwissenschaft, in welcher der Staat zu den zentralen 
Begriffen gehört. Allerdings trugen Vertreter der modernen Politikwissenschaft 
wenig zur Klärung des Staatsbegriffes bei, entweder weil man der Meinung war, 
dieser sei für die Analyse politischer Strukturen, Prozesse und Inhalte nicht 
brauchbar, oder weil man unterschiedliche Erkenntnisinteressen verfolgte bzw. 
verschiedene Theorien über den Staat entwarf. Die Mehrdeutigkeit des Konzeptes 
Staat wurde deshalb notorisch für das Fach (Bartelson 2001). Dabei wäre die Poli-

…auch in der  
Politikwissenschaft 
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tikwissenschaft in besonderem Maße berufen, einen Beitrag zur Analyse und zum 
Verständnis des Staates zu leisten. Ihr Gegenstand tangiert in vielem das Thema 
Staat. Wie auch immer wir Politik definieren, sei es als Regelung öffentlicher An-
gelegenheiten, als Regieren eines Gemeinwesens, als Austragung und Lösung 
gesellschaftlicher Konflikte oder als Schaffung einer freiheitlichen Ordnung in 
modernen Gesellschaften, sie findet in erheblichem Umfang innerhalb des Staates 
statt, und dies trifft trotz der vielfach diskutierten Globalisierung und Privatisie-
rung bzw. Vergesellschaftung von Politik auch heute noch zu. Deshalb ist nach 
wie vor gültig, was Hermann Heller 1934 in seiner „Staatslehre“ schrieb: „Politi-
sche Wissenschaft ist grundsätzlich ohne eine ausdrückliche oder auch still-
schweigend vorausgesetzte Staatslehre nicht möglich. Will sie Wissenschaft sein, 
so muss sie bestrebt sein, die Worte Staat, Recht, Staatsgewalt, Verfassung, Sou-
veränität, Gebiet, Volk usw. als eindeutige und widerspruchsfreie Begriffe zu 
verwenden“ (Heller [1934] 1983: 73). 

Wenn wir in der europäischen Wissenschaftsgeschichte auf jene Denker zurück-
blicken, die sich mit der politischen Dimension des gesellschaftlichen Lebens be-
fasst haben (vgl. zum Folgenden Übersicht 1), stehen ihre Werke fast immer in 
engem Bezug zum Staat. Dies beginnt im antiken Stadtstaat, als zum ersten Mal in 
der Geschichte eine Herrschaftsform entstand, die dem modernen Staat vergleich-
bar war. Hier finden wir in den Werken etwa von Platon und Aristoteles Be-
schreibungen von Staatsformen und Analysen der Bedingungen ihrer Existenz- 
und Funktionsweise. Es war das Ziel dieser Denker, Aussagen über eine gute 
Staatsordnung zu gewinnen. Ihre Staatsformenlehre blieb in der politischen Philo-
sophie der römischen Republik und im Mittelalter einflussreich und gewann in der 
Renaissance im Übergang zum modernen Staat an Bedeutung.  

„Staat“ in der  
Wissenschaftsgeschichte 
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Übersicht 1: Entwicklung der Staatswissenschaften 

 Politikwissenschaft der Antike 

 

 

Staatsphilosophie praktische Staatslehre 

 

Staatsformenlehre 

 

 

 

Fürstenspiegel 

Rechtfertigung des Staates

 

Staatsrecht Kameralistik 

Staatstheorie 

 

 Policeywissenschaft 

 

 

Allgemeine Staatslehre 

 

 

Politikwissenschaft Geschichts-
wissenschaft

Staatssoziologie 

Staatsrechtslehre Finanzwissenschaft

  Verwaltungswissenschaft 

Im Spätmittelalter beginnen sich zwei Zweige der wissenschaftlichen Beschäfti-
gung mit dem Staat zu trennen. Die Staatsphilosophie entwickelte sich zunächst in 
der Tradition der antiken Staatsformenlehre. Mit der Souveränitätslehre von Bo-
din und der Rechtfertigung des absolutistischen Staates durch Hobbes beginnt die 
moderne Staatstheorie, der es darum geht, die Existenz und Form der staatlich 
organisierten Herrschaft zu begründen. Gegen Hobbes traten die Vertreter des 
liberalen Verfassungsstaates (Locke und Montesquieu) und die Theoretiker der 
Volkssouveränität (Rousseau und Kant) auf den Plan. Im 19. Jahrhundert entwarf 
Hegel seine Theorie des bürgerlichen Staates, die zwar Karl Marx wenig später als 
Ideologie kritisierte, in der allgemeinen Staatslehre aber deutliche Spuren hinter-
ließ. Die meisten dieser Arbeiten dürften als Bestandteil der „praktischen Philoso-
phie“ gegolten haben, sind also vermutlich mit dem Ziel verfasst worden, die be-
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stehende Herrschaft zu verändern, während die Verteidiger bestehender Herr-
schaftspraktiken mit diesen ihre Bedeutung verloren. Rückblickend gesehen, stell-
ten sie in jedem Fall Theorien dar, welche auch die Realität des Staates in der je-
weiligen Zeit „auf den Begriff brachten“ (Hegel). Eine genuin praktische 
Wissenschaft entstand im frühen Ständestaat mit den Fürstenspiegeln. Sie enthiel-
ten konkrete Anweisungen, wie der Fürst regieren sollte und wie die Geschäfte im 
Staat verwaltet werden sollten, um die Herrschaft aufrechtzuerhalten. Im Absolu-
tismus, als sich ein professioneller Verwaltungsstab für die Finanzwirtschaft ge-
bildet hatte, entstand die Kameralistik, die Lehre von den öffentlichen Finanzen. 
Aus ihr ging im 18. Jahrhundert die Policey-Wissenschaft hervor, die als eine um-
fassende wissenschaftliche Lehre von der inneren Politik des Territorialstaates 
verstanden wurde (Stolleis 1988: 336). Sie nahm Elemente der antiken Ethik und 
Staatslehre ebenso auf wie das Gedankengut der Fürstenspiegel und der Kamera-
listik. Im 19. Jahrhundert wurde sie zu einer Verwaltungslehre weiterentwickelt, 
die alle öffentlichen Aufgaben zu ihrem Gegenstand erklärte (Maier 1980) und in 
der modernen Verwaltungswissenschaft fortgeführt wurde. Parallel zur Kamera-
listik und zur Policey-Wissenschaft entwickelte sich die allgemeine Staatsrechts-
wissenschaft, die in Deutschland in der „Reichspublizistik“ des 18. Jahrhunderts 
einen Höhepunkt erlebte. Im 19. Jahrhundert ging aus ihr die Staatsrechtslehre 
hervor. 

Die Trennung zwischen theoretischer und praktischer Wissenschaft wurde in der 
allgemeinen Staatslehre aufgehoben, die im 19. Jahrhundert und in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem in Deutschland dominierte (Bärsch 1974; 
Friedrich 1997; Müller 1991; Staff 1981). Sie integrierte – wie schon die Policey-
Wissenschaft – philosophische, juristische, ökonomische und erfahrungswissen-
schaftliche (das hieß damals soziologische) Beiträge. Ihr Anspruch richtete sich 
auf eine Wissenschaft vom Staat, die unabhängig von konkreten Erscheinungs-
formen dessen Zwecke und Form beschreiben und erklären wollte. Schon Ende 
des vorletzten Jahrhunderts zeigten sich allerdings Auflösungserscheinungen die-
ser allgemeinen Staatslehre, weil die nunmehr entstehenden Spezialdisziplinen der 
Sozialwissenschaften ihre eigenen Wege zur Analyse von Staat und Politik ein-
schlugen. In Deutschland nahm die Finanzwissenschaft die Tradition der Kamera-
listik auf und wurde zum eigenständigen Zweig einer ökonomischen Staatswis-
senschaft. Als zweiter wichtiger Zweig verselbständigte sich die juristische 
Staatslehre, die allerdings erst zur Staatsrechtslehre wurde, als sich in der allge-
meinen Staatslehre die Vorstellung durchsetzte, dass die normative Seite des Staa-
tes (Staat als Rechtsordnung) von seiner empirischen Seite (Staat als soziale 
Struktur) getrennt betrachtet werden könne. Bis in die Dreißigerjahre des 20. 
Jahrhunderts wurde diese Unterscheidung allerdings kritisiert, weshalb soziologi-
sche und politologische Beiträge zum Staat innerhalb der Staatslehre bzw. der 
Staatswissenschaft verankert blieben (etwa Smend und Heller). 

Aufstieg und Fall der  
„allgemeinen Staatslehre“ 
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Die Verbindung von „Staatswissenschaft“ und „Politikwissenschaft“ war so lange 
selbstverständlich, als sie beide Bestandteile der Philosophie waren. Von einer 
speziellen politikwissenschaftlichen Lehre vom Staat kann man bis ins 19. Jahr-
hundert nicht sprechen. In Deutschland gilt dies noch länger, weil sich die deut-
sche Politikwissenschaft erst nach dem Zweiten Weltkrieg von der „Staatslehre“ 
löste. Davor erfuhr „die Politik ihre systematische Behandlung im Rahmen der 
Staatswissenschaft“ (Mohr 1995: 11), deren Vertreter – mit einigen Ausnahmen 
(etwa Schmitt 1932) – Politik als Handeln im Staat oder Streben nach Machter-
werb und Machtbehauptung im Staat betrachteten (Anter 1998: 507-508). Mit der 
Emanzipation der Politikwissenschaft aus der juristisch geprägten Staatsrechtsleh-
re löste sich auch der Zusammenhang zwischen den Begriffen Staat und Politik 
auf. Die Politikwissenschaft wollte sich nach der Diktatur und dem Zweiten Welt-
krieg als Demokratiewissenschaft verstanden wissen. Mit dem Konzept des Staa-
tes und seinen – in der Geschichte der Staatswissenschaft bis in die Weimarer Zeit 
nicht zu leugnenden – autoritären Implikationen wollte sie nichts zu tun haben 
(Sontheimer 1963). Natürlich gab es Ausnahmen, wie etwa Theodor Eschenburg 
oder Friedrich A. Hermens, deren Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Politik-
wissenschaft und juristischer Staatslehre anzusiedeln sind (Eschenburg 1963; 
Hermens 1968). Hauptsächlich befasste sich die Politikwissenschaft jedoch ent-
weder – wenn sie als Demokratiewissenschaft verstanden wurde – mit Institutio-
nen und Prozessen im demokratischen Verfassungsstaat oder – wenn sie als nor-
mative Wissenschaft verstanden wurde – mit der menschenwürdigen Ordnung des 
Gemeinwesens. Selbst wenn Politologen das Wort Staat verwandten, setzten sie 
seine Bedeutung dem englischen Begriff „government“ gleich (etwa Friedrich 
1953: VII), vermieden jedenfalls den Eindruck, den traditionellen Staatsbegriff 
der deutschen Staatslehre zu übernehmen. Die allgemeine Staatslehre wurde den 
Juristen überlassen. Noch heute findet man in Lehrbüchern und Bilanzen der For-
schung selten Beiträge zum Staatsbegriff, wenngleich inzwischen bedenkenlos 
das Wort Staat verwendet wird (Ausnahmen: Beyme 2006: 181-194; Rohe 1994: 
103-104).  

Emanzipation der  
Politikwissenschaft 

In den ersten Jahrzehnten nach ihrer Etablierung als Fach wurde die Politikwis-
senschaft in Deutschland maßgeblich durch die amerikanische Pluralismustheorie 
beeinflusst, die sich implizit oder explizit vom Konzept des Staates abwandte und 
stattdessen das Regieren als Prozess der Willensbildung, Interessenaggregation 
und Entscheidungsfindung untersuchte (Bentley 1945). Der Gegenstandsbereich 
der Disziplin wurde umschrieben mit Begriffen wie Verfassung, pluralistische 
Willensbildungsprozesse, Regierung oder Regierungssystem. In den 1960er Jah-
ren setzte sich – gegen eine „konservative“ Richtung der Politikwissenschaft, die 
über eine Schwächung des Staates in der modernen Industriegesellschaft klagte 
(Altmann 1998; Forsthoff 1971; Kaltenbrunner 1975) – die Bezeichnung poli-
tisch-administratives System oder politisches System durch, ein Begriff, dem Da-
vid Easton dadurch eine besondere Ausprägung verlieh, dass er das politische 
System als offen, d.h. auf Forderungen aus der Gesellschaft reagierend und auf 
Unterstützung angewiesen, darstellte (Easton 1971). Fast gleichzeitig erlebten 

Weitere Entwicklung  
in Deutschland 
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neomarxistische Theorien einen Aufschwung. Ihre Vertreterinnen und Vertreter 
verwandten die Bezeichnung Staat (oder Staatsapparat), allerdings zum Teil mit 
deutlich abwertenden Untertönen und dem Hoffen auf ein Ende des Staates als 
Herrschaftsinstrument einer Klasse (Esser 1975).  

Die Politikwissenschaft grenzte sich mit der Vermeidung des Begriffes Staat nicht 
nur gegen die ältere Staatslehre ab, sondern reagierte auch auf die Tatsache, dass 
in modernen Gesellschaften Politik auch außerhalb des Staates stattfindet bzw. die 
Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft in der Realität immer weniger klar zu 
unterscheiden waren. Hier fanden zunächst Verbände Aufmerksamkeit, die gesell-
schaftliche Interessen vertreten und in Konkurrenz und Kooperation untereinander 
und mit staatlichen Institutionen durchzusetzen suchen. Später entdeckte man die 
Verlagerung öffentlicher Aufgaben auf nichtstaatliche Organisationen. Sie wurden 
– trotz ihres formalen Charakters als „freie“ Träger, Organisationen des „dritten 
Sektors“ oder private Beliehene – als politische Akteure oder Organisationen be-
trachtet. Und wenn Politik den Gebrauch gesellschaftlicher Macht innerhalb fest-
gelegter Schranken („the constraint use of social power“, Goodin/Klingemann 
1996: 7) oder die Regelung gesellschaftlich relevanter Konflikte (Scharpf 1973) 
bedeutet, so werden auch Tarifauseinandersetzungen oder das Verhältnis zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretungen in Betrieben (Arbeitspolitik), 
die internen Entscheidungsprozesse in Verbänden, sozialen Bewegungen etc. zu 
relevanten Gegenständen der Politikwissenschaft. Politik und Staat treten schließ-
lich noch weiter auseinander für diejenigen, die das Politische außerhalb der etab-
lierten Institutionen, „jenseits der formalen Zuständigkeiten und Hierarchien“ ent-
decken und die den Fachvertretern eine Verkennung des Politikbegriffes 
vorwerfen, „die Politik mit Staat, mit dem Politischen System, mit formalen Zu-
ständigkeiten und ausgeschriebenen politischen Karrieren gleichsetzen“ (Beck 
1993: 156). In jedem Fall ist unbestritten, dass Politik auch empirisch nicht auf 
den staatlichen Rahmen begrenzt ist. Der Wandel von Staatlichkeit, den manche 
mit einem Niedergang des Staates gleichsetzten, der offenbar zu einer „Zerfase-
rung“ von Staatstätigkeiten in Prozessen der Internationalisierung und der Privati-
sierung führt (Zürn/Leibfried 2005: 17-27), scheint denen recht zu geben, die dem 
Staatsbegriff seine zentrale Bedeutung in der Politikwissenschaft absprechen. 

Politik jenseits des Staates 

Umso bemerkenswerter ist es, dass in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts der 
Begriff des Staates in der Politikwissenschaft eine Renaissance erlebte. Die An-
stöße hierzu kamen zunächst aus der vergleichenden Politikforschung und – ange-
sichts der dortigen ideengeschichtlichen und politischen Tradition (vgl. Abschnitt 
1.8) sicher erstaunlich – aus dem angelsächsischen Raum (Dyson 1980; 
Evans/Rueschemeyer/Skocpol 1985; Nordlinger 1981). Das anhaltende Interesse 
am Thema Staat zeigt sich nicht zuletzt in der Tatsache, dass inzwischen einige 
Lehrbücher veröffentlicht wurden (Pierson 1996; Schwarzmantel 1994). In der 
Bundesrepublik Deutschland fand sich Mitte der 1980er Jahre eine Gruppe von 
Politik- und Verwaltungswissenschaftlern zur Gründung einer „Sektion Staatsleh-
re und politische Verwaltung“ zusammen, mit dem Ziel eine interdisziplinär be-

Rückkehr des  
Staatsbegriffs 
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gründete Staatswissenschaft zu etablieren (Hesse 1987; Ellwein/Hesse 1990). 
Dass der Begriff des Staates gerade in den letzten zwei Jahrzehnten wieder häufi-
ger in politikwissenschaftlichen Arbeiten verwendet wird, erscheint angesichts der 
realen Entwicklungen eigentlich paradox. Denn in der Wirklichkeit scheint der 
Staat an Bedeutung zu verlieren. Die Globalisierung der Ökonomie, die Internati-
onalisierung bzw. Europäisierung der Politik, die Überlastung wohlfahrtsstaatli-
cher Verteilungspolitik, die Grenzen hoheitlich-hierarchischer Steuerung in der 
funktional differenzierten Gesellschaft sowie die Diskrepanz zwischen dem Legi-
timationsbedarf und den Leistungen des demokratischen Staates werden dafür 
verantwortlich gemacht. Der Staat – so wird vielfach behauptet – habe an innerer 
Souveränität gegenüber der eigenen Wirtschaft wie an äußerer Souveränität durch 
Einbindung in internationale Organisationen verloren. Er könne seine Politik ge-
gen mächtige gesellschaftliche Organisationen nicht mehr durchsetzen, müsse 
sich auf Verhandlungen und Kooperation einlassen, könne die moderne Techno-
logie nicht mehr ausreichend beherrschen und sehe sich durch die organisierte 
Kriminalität in seinem Gewaltmonopol bedroht. Manche sprechen sogar von ei-
nem „Niedergang des Staates“ (vgl. etwa Creveld 1999), verkünden dessen „Ent-
zauberung“ (Willke 1983) oder diskutieren den „Abschied vom Staat“ (Altmann 
1998: 71-77; Voigt 1993). Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass der Staat von 
wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen im nationalen und internationalen 
Kontext betroffen ist und deshalb einem sichtbaren Wandel unterliegt (vgl. Kapi-
tel 5). Es liegt also nahe zu vermuten, dass der Begriff Staat Konjunktur hat, weil 
man ihn für geeignet hält, Veränderungen oder die Auflösung des mit ihm be-
zeichneten Gegenstandes zu beschreiben. Wenn wir vom „Wandel der Staatlich-
keit“ sprechen, verwenden wir explizit oder implizit einen Begriff des Staates. 
Insofern ist für das Verständnis der zeitgeschichtlichen Vorgänge unabdingbar, 
sich darüber Klarheit zu verschaffen, was der Staat ist oder von welchem Staat die 
Rede ist. Auch „die ‚Ent-Staatlichung’ ist eben nur mit der Kategorie des Staats 
zu beschreiben“ (Möllers 2006: 40).  

Aber ist gerade der Begriff des Staates sinnvoll, um diese Veränderungen zu ana-
lysieren, um die Realität des Politischen zu begreifen? Welche Vorteile bringt es, 
wenn wir in der Politikforschung den Begriff Staat verwenden statt Begriffe wie 
politisches System, öffentlicher Sektor, Regierungssystem oder neuerdings Go-
vernance? Geraten wir nicht unnötigerweise in einen „conceptual morass“ (Easton 
1981: 322), der eine klare Analyse verhindert, die wir mit anderen Begriffen er-
reichen können? Meine Antwort auf diese Fragen ist negativ. Wir brauchen den 
Staatsbegriff, um eine Institution der modernen Gesellschaften zu beschreiben, in 
der nach wie vor wichtige Leistungen erbracht werden, die für den Bestand und 
die Qualität der Gesellschaft unabdingbar sind. Es handelt sich dabei um den Be-
reich, in dem heute und in absehbarer Zukunft ein wesentlicher Teil von Politik 
stattfindet. Die Strukturen des Staates beeinflussen Politik in einer spezifischen 
Weise; deshalb ist es zum Verständnis von Politik erforderlich zu wissen, welches 
die Merkmale dieser Strukturen sind. Im Unterschied zu Begriffen wie Regierung, 
Verwaltung, Governance etc. erfasst der Staatsbegriff die spezifische Form der 

Wissenschaftliche  
Bedeutung des  
Staatsbegriffs 
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Herrschaft, die in der modernen Gesellschaft entstanden ist. Ferner dient der Beg-
riff des Staates dazu, Veränderungen in Politik und Gesellschaft zu verstehen. Es 
könnte sein, dass wir gegenwärtig einen grundlegenden Wandel hin zu einer Herr-
schaftsordnung erleben, die sich eindeutig unterscheiden lässt von der Form, die 
wir als Staat bezeichnen. Es könnte aber auch sein, dass sich nicht die Form, son-
dern nur die Inhalte und die Verfahren staatlicher Herrschaftsausübung verändern, 
was keineswegs bedeutet, dass die Herausforderungen an die Praxis von Regie-
rung und Verwaltung geringer wären. Aus diesem Grund ist in der Politikwissen-
schaft die „Veränderung der Staatlichkeit“ ein wichtiges Thema geworden. 

Worin aber liegt der spezifische Beitrag der Politikwissenschaft zur Analyse des 
Staates? Eine Antwort auf diese Frage ist schwierig, weil die Grenzen zwischen 
den staatswissenschaftlichen Disziplinen fließend sind. Hermann Heller, der die 
Staatslehre als Teil der Politikwissenschaft bestimmte, fasste ihre Aufgabe so zu-
sammen: „Die Staatslehre ... will den Staat begreifen in seiner gegenwärtigen 
Struktur und Funktion, sein geschichtliches So-Gewordensein und seine Entwick-
lungstendenzen“ (Heller [1934] 1983: 12). Für die Politikwissenschaft ist der 
Staat also keine vorgegebene Ordnung, er lässt sich nicht auf eine abstrakte Idee 
reduzieren, er hat keine Zwecke in sich selbst. Vielmehr gilt er als Produkt von 
politischen Prozessen, in denen einerseits eine Herrschaftsordnung institutionali-
siert wird bzw. in denen diese Institutionen verändert werden, in denen anderer-
seits im Rahmen der Institutionen Herrschaft praktiziert wird. Für die Politikwis-
senschaft stellen sich daher folgende Fragen: 

Politikwissenschaftlicher 
Zugang 

– Welches sind die spezifischen Merkmale einer staatlich verfassten Herrschafts-
ordnung? 

– Wie sind diese entstanden? Was sind die Ursachen, und wer sind die treiben-
den Akteure oder Gruppen in einer Gesellschaft, die den Staat hervorbrachten? 

– Wie hat sich die institutionelle Struktur des Staates im Lauf seiner Geschichte 
verändert? Welche Unterschiede gibt es zwischen Staaten in unterschiedlichen 
Gebieten? 

– Welche Akteure und Organisationen sind innerhalb des Staates in welchen 
Funktionen und Rollen tätig? Welche Muster an Interaktionen entstehen zwi-
schen diesen? Welche Beziehungen herrschen zwischen staatlichen und nicht-
staatlichen Akteuren? 

– Welche Aufgaben übernimmt der Staat? Welche Mittel setzt er bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben ein? Kann der Staat diese Aufgaben erfüllen? 

– Welchen Veränderungsprozessen unterliegt der moderne Staat? Befindet er 
sich in einem Niedergang? Erleben wir eine Formveränderung oder nur Verän-
derungen von Aufgaben und Instrumenten? 

Aufbau des Kurses Die folgenden Kapitel sollen in die politikwissenschaftliche Analyse des Staates 
einführen. Angesichts der Schwierigkeiten des Begriffes beginne ich mit einer 
Beschreibung des modernen Staates aus unterschiedlichen Perspektiven. Zunächst 
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wird die Entstehungsgeschichte des Staates geschildert, die es uns erlaubt, seine 
wichtigsten Eigenschaften zu erkennen, die ihn von anderen Formen der Herr-
schaft unterscheiden. 

Der in Kapitel 2 folgende Überblick über Staatstheorien und ihre Staatsbegriffe 
dient dazu, auf verschiedene wissenschaftliche Zugänge zur Thematik aufmerk-
sam zu machen.  

In den Kapiteln 3 und 4 werden unterschiedliche Analyseperspektiven vorgestellt, 
die für eine politikwissenschaftliche Analyse des Staates relevant sind. Zunächst 
wird der Staat als Institution behandelt und es geht um verschiedene im institutio-
nellen Aufbau des Staates verwirklichte Prinzipien. Anschließend steht die Staats-
tätigkeit im Vordergrund und der Staat wird hinsichtlich der in ihm handelnden 
Akteure und der Interaktionsstrukturen, seiner Aufgaben und Funktionen, sowie 
seiner Steuerungsfähigkeit untersucht. 

Auf der Grundlage dieser Erörterung des modernen Staates, wird in Kapitel 5 ver-
sucht, die wichtigsten Veränderungen zusammenzufassen, denen der moderne 
Staat unterworfen ist. Angesichts der Vielfalt der Veränderungsfaktoren, der 
Komplexität der Kausalzusammenhänge und der Schwierigkeit, Entwicklungsten-
denzen in allen ihren Aspekten zu ermitteln, kann in diesem Kapitel nur eine gro-
be Skizze vorgelegt werden. Aber schon diese mag genügen, um das Ausmaß der 
Herausforderungen an den modernen Staat und der feststellbaren oder noch zu 
erwartenden Veränderungen deutlich zu machen. 

Ziel dieser Einführung ist, zur Klärung des Begriffes des Staates beizutragen. 
Wichtiger als eine Lehrbuchdefinition ist dabei die Erkenntnis, dass beim wissen-
schaftlichen Gebrauch des Begriffes auf die konkreten theoretischen und empiri-
schen Kontexte seiner Verwendung zu achten ist. Ferner soll der vorliegende 
Lehrbrief das analytische Instrumentarium der Politikwissenschaft darstellen, das 
geeignet ist, die Entwicklung, den Zustand und den Wandel des modernen Staates 
zu beschreiben. Gleichzeitig soll es erläutern, in welcher Weise die Politikwissen-
schaft an das Thema Staat herangeht und welche Beiträge sie zu einer Staatsana-
lyse leisten kann. Wenngleich kein umfassender Überblick über die politikwissen-
schaftliche Forschung zum Staat möglich ist, sollen doch wichtige Erkenntnisse 
des Faches sowie relevante Beiträge aus Nachbardisziplinen zusammengefasst 
werden. Nicht beabsichtigt ist eine Einführung in die Staatswissenschaft insge-
samt. Mir geht es vielmehr um die Zusammenstellung des Werkzeugkastens, den 
die Politikwissenschaft für eine Beschreibung und Analyse der Realität des mo-
dernen Staates bereitstellt. Die vorliegenden Staatstheorien sind dabei heranzuzie-
hen, soweit sie geeignet sind, konkrete Fragen zu beantworten. Im Übrigen will 
ich nicht dafür plädieren, einen abstrakten Begriff des Staates zum Gegenstand 
der Forschung zu machen. Das in dieser Arbeit aufgeführte Analyseinstrumentari-
um sollte für die Untersuchung konkreter Staaten in spezifischen historischen Zu-
sammenhängen genutzt werden. Damit folge ich Theda Skocpol, die maßgeblich 

Zielsetzung 
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dazu beitrug, dass unter dem Motto „Bringing the State Back In“ der Begriff des 
Staates in der internationalen Politikwissenschaft aufgewertet wurde. Sie schrieb:  

„We do not need a new or refurbished grand theory of ‚The State‘, rather, we 
need solidly grounded and analytically sharp understandings of the causal 
regularities that underlie the histories of states, social structures, and trans-
national relations in the modern world“ (Skocpol 1985: 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




